
Die Fachinformationsveranstaltung für den Vereinsvorstand

21. März 2009

9.30 bis 18.00 Uhr

Teilnehmerkreis

 Haupt- und ehrenamtliche

Vorstandsmitglieder, Schatzmeister

 Leitungs- und Verwaltungskräfte in

Vereinen und gemeinnützigen

Organisationen

Ort

KonferenzZentrum im Technologiepark Köln

Josef-Lammerting-Allee 17-21

50933 Köln-Ehrenfeld

 

www.bnve.de

Themen

 Haftungsrisiken im Verein

 Die gemeinnützige GmbH

 Vergütungen und Ehrenamt

 Umsatzsteuer und Gemeinnützigkeit

 Ausgliederung von Tätigkeiten in

Tochtergesellschaften

 Vereinsrecht und Vereinsorganisation

 Versicherungen im Verein

Preis

89,- €

10% Rabatt bei mehreren Teilnehmer/inne/n

aus einer Organisation

inklusive Tagungsunterlagen und Getränke

Veranstalter

bnve – Bildungsnetzwerk Verein und

Ehrenamt e.V.

Ringstr. 10

19372 Drefahl

fon (038721) 22 579

fax (038721) 22 893

www.bnve.de

bnve@bnve.de

Aussteller und Kooperationspartner

Deutschlands größte

Vereinscommunity!

www.meinverein.de

Die Nummer 1 in allen

Vereinsfragen!

www.redmark.de/verein

WISO Mein Verein

www.wiso-meinbuero.de/verein

VereinsBrief

Steuern - Buchführung - Recht

www.iww.de



Die Veranstaltung

Vereine und andere gemeinnützige Einrichtungen leisten einen unersetzlichen Beitrag für das gesellschaftliche Leben.

Wer sich hier als Vorstandsmitglied haupt- oder ehrenamtlich engagiert, findet sich schnell in einem Dschungel

rechtlicher und steuerlicher Regelungen, die selbst Fachleute oft nicht überschauen. Nicht zuletzt drohen

Haftungsrisiken – auch für ehrenamtliche Vorstände.

Der bnve e. V. hat es sich zur Aufgabe gemacht – gerade auch kleinere – gemeinnützige Organisationen mit

qualifizierten und preisgünstigen Weiterbildungsangeboten zu unterstützen.

Mit den „Fachtagen Vereine und Gemeinnützigkeit“ bieten wir Ihnen verständlich aufbereite Fachinformationen zu

wichtigen und aktuellen Themen der Vereinsorganisation. Dabei haben Sie die Möglichkeit, die Themen in der

Diskussion mit den Referenten zu vertiefen und mit Fachanbietern und lokalen Beratern in Kontakt zu kommen.

Sabine Uhlig, Vorstand des bnve – Bildungsnetzwerk Verein und Ehrenamt e.V.

Referenten

Dr. Hans-Eduard Hille, Rechtsanwalt, Köln

Betreut als Partner der Sozietät HILLE BEDEN Rechtsanwälte seit vielen Jahren gemeinnützige Vereine,

insbesondere bei Umstrukturierungen und Ausgliederungen von Aktivitäten auf gemeinnützige oder

gewerbliche Tochtergesellschaften.

www.hille-beden.de

Ludger Holland, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Köln

ist Geschäftsführer der AUDACIA Treuhand und Steuerberatungsgesellschaft mbH, Köln. Er berät seit

Jahren gemeinnützige Organisationen und ist Autor bzw. Mitautor verschiedener Fachaufsätze zu

Themenbereichen des Gemeinnützigkeitsrechts. Zusammen mit Rechtsanwalt Dr. Hans-Eduard Hille

veranstaltet er das Kölner Non-Profit-Forum. Zu seinen Mandanten gehören überwiegend Unternehmen aus

dem Non-Profit-Sektor.

www.audacia.de

Michael Röcken, Rechtsanwalt, Bonn

befasst sich in seiner anwaltlichen Tätigkeit schwerpunktmäßig mit dem Vereins- und

Gemeinnützigkeitsrecht. Hier berät und vertritt er bundesweit Vereine und Verbände. Daneben ist er im

Arbeitsrecht, hier speziell im kollektiven Arbeitsrecht tätig.

RA Röcken ist in diesen Rechtsgebieten regelmäßig als Referent tätig und publiziert auch in diesem Bereich.

www.ra-roecken.de

Wolfgang Pfeffer

arbeitet als Fachautor und Dozent. Seit über 12 Jahren erstellt er Infodienste und Qualifizierungsangebote für

gemeinnützige Organisationen, betreibt das Vereinsinfo-Portal vereinsknowhow.de und ist Lehrbeauftragter

an der Dresden International University.

Er ist Autor des Buches „Buchhaltung für Vereine“ (expert-verlag) und betreut den Fachinfodienst

„VereinsBrief“ des IWW-Verlags.

www.vereinsknowhow.de

Rene Hissler

ist seit 18 Jahren ehrenamtlicher Vereinsberater für die Landesarbeitsgemeinschaft Pro Ehrenamt e. V. 

Saarbrücken und Beiratsmitglied des bundesverbandes deutscher vereine und verbände e. v. Hauptberuflich

ist er seit 29 Jahren Inhaber einer Versicherungsagentur mit 5 Mitarbeiterinnen.

Er ist Autor des Bandes „Ehrenamt und Versicherungen“ (Hg. LAG Pro-Ehrenamt Saarland).

www.vereinsinformationen.de



Vorträge

Haftungs- und Strafbarkeitsrisiken von Vereinsvorständen

Für ehrenamtliche Vorstandsmitglieder von Vereinen, die Träger von sozialen Einrichtungen oder Diensten sind, gelten die gleichen

Sorgfaltsanforderungen wie für hauptamtliche Manager. Bei Fehlern drohen Haftungsansprüche von Gläubigern des Vereins und des

Vereins selbst. Auch die Schwelle zur Strafbarkeit ist schnell überschritten. Sie erfahren, wo Fallen lauern und was Sie tun müssen, um

persönliche Haftungs- und Strafbarkeitsrisiken zu vermeiden.

Referent: Rechtsanwalt Dr. Hans-Eduard Hille

Umsatzsteuer bei gemeinnützigen Organisationen

„Wir sind doch gemeinnützig und müssen deshalb keine Umsatzsteuer zahlen!“ Eine Aussage, die grundsätzlich nicht richtig ist.

Ärgerlich ist, wenn die Probleme erst bei einer Betriebsprüfung auffallen – und dann zu Nachzahlungen führen. In Rahmen dieses

Vortrags erfahren Sie u.a. wie das System der Mehrwertbesteuerung aufgebaut ist, in welchen Fällen die Umsatzsteuerpflicht

(tatsächlich) von der Gemeinnützigkeit Ihres Vereins abhängt, welche Fallgestaltungen für gemeinnützige Organisationen typisch sind

und welche praktischen Risiken es hier gibt.

Referent: Ludger Holland, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Der Gesellschaftsvertrag der gGmbH

Der Gesellschaftsvertrag ist das Grundgesetz der gGmbH. Er regelt die interne Machtbalance zwischen Geschäftsführung,

Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat sowie der Gesellschafter untereinander. Von ihm hängt auch ab, inwieweit der erweiterte

Vorstand des Vereins als Gesellschafter Einfluss nehmen kann. Sie erfahren, worauf Sie bei der Gestaltung des Gesellschaftsvertrags

einer Tochtergesellschaft in der Rechtsform der gGmbH achten müssen.

Referent: Rechtsanwalt Dr. Hans-Eduard Hille

Vergütungen an Ehrenamtler

Mit der Ehrenamtspauschale (§ 3 Nr. 26a Einkommensteuergesetz) haben gemeinnützige Organisationen die Möglichkeit,

ehrenamtliches Engagement abgabenfrei zu vergüten. An diese und andere Vergütungen für Mitarbeiter sind aber vereins- und

gemeinnützigkeitsrechtliche Voraussetzungen geknüpft. Der Vortrag klärt diese Vorgaben und gibt Tipps zur rechtssicheren

Umsetzung.

Referent: Wolfgang Pfeffer

Ausgliederung steuerbefreiter und steuerpflichtiger Aktivitäten auf eine Tochtergesellschaft

Die Ausgliederung von Tätigkeitsfelder in Tochtergesellschaften ist ein wichtiges organisatorisches und steuerliches Gestaltungsmittel.

Hintergründe sind oft Überlegungen zur Haftungsbeschränkung oder zur Steigerung der organisatorischen Effizienz einzelner

Betriebsteile. Aber nicht immer bringt eine Ausgliederung nur Vorteile. In Rahmen dieses Vortrags erfahren Sie u.a., welche Formen

der Ausgliederungen möglich sind, welche Risiken hier bei der Kapitalausstattung lauern, warum Gefahren für die Gemeinnützigkeit

drohen können und worauf Sie bei einem Leistungsaustausch zwischen Träger-Verein und Tochter-GmbH achten müssen.

Referent: Ludger Holland, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Versicherungen für Verein und Ehrenamt

Der Vortrag befasst sich mit den gesetzlichen und privaten Absicherungen im Verein. Themen sind u. a. die gesetzliche

Unfallversicherung (Berufsgenossenschaft) mit der Neuregelung der freiwilligen Versicherung in gemeinnützigen Organisationen, die

Länderabsicherungen für Ehrenamtler, die Haftpflicht-, Unfall- und Sachversicherungen. Angesprochen werden auch die Abrechnungen

für Übungsleiter, Minijobs und Honorarkräfte.

Referent: Rene Hissler

Forum Vereinsrecht

Das „Forum Vereinsrecht“ bietet einen Querschnitt durch wichtige Fragen des Vereinsrechts und der Vereinsorganisation. In

Kurzvorträgen werden wichtige Problemkreise dargestellt und in der anschließenden Diskussion vertieft. Viel Raum wird

Teilnehmerfragen eingeräumt.

Themen sind u.a.:

 Mitgliederversammlung – von der Einberufung bis zur Protokollierung

 Satzung und Geschäftsordnung im Verein

 Mitglieder des Vereins – Rechte, Pflichten, Vereinsstrafen

 Vorstandstätigkeit – Rechte und Pflichten, u.a. Berichtspflichten gegenüber den Mitgliedern

Referent: Rechtsanwalt Michael Röcken



Anmeldung per Fax 038721/22 893

Bildungsnetzwerk Verein und Ehrenamt e.V.

Ringstr. 10

19372 Drefahl

1. Kölner Fachtag Vereine und Gemeinnützigkeit

21. März 2009 – Köln – KonferenzZentrum im Technologiepark Köln,

Teilnahmegebühr: 89,00 €

Ich/wir melde(n) verbindlich ...... Person(en) an.

..................................................................................................................................................................

Vorname, Name

..................................................................................................................................................................

Verein/Firma (für die Zusendung der Anmeldebestätigung)

..................................................................................................................................................................

Straße, Hausnummer

..................................................................................................................................................................

Postleitzahl, Ort

..................................................................................................................................................................

e-Mail

..................................................................................................................................................................

Rechnungsanschrift, falls abweichend

..............................................................................

Datum, Unterschrift

Sie erhalten eine schriftliche Anmeldebestätigung mit Rechnung.

Anmeldebestätigung/Rücktritt

Die Anmeldung ist verbindlich. Im Fall einer Überbuchung wird der Anmeldende unverzüglich informiert. Die Teilnahmegebühr ist

nach Eingang der Rechnung zu zahlen. Kostenfreier Rücktritt ist bis 14 Tage vor Seminarbeginn möglich, danach wird die volle

Seminargebühr  erhoben.  Bei  Absage der  Veranstaltung  wegen  zu geringer  Nachfrage  oder  infolge  höherer  Gewalt  wird  die

Teilnahmegebühr erstattet. Weitere Ansprüche können nicht geltend gemacht werden.


